[bookmark: _GoBack]Muster - Dienstvereinbarung über die Einführung von mobiler Arbeit und der Tätigkeit im Home - Office 



zwischen 


… 
 
vertreten durch …								        (Dienstgeber)


und 


der Mitarbeitervertretung …

vertreten durch …									(MAV)



wird gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 2, 12 MAVO folgende Dienstvereinbarung geschlossen:

Präambel
Ziel dieser Dienstvereinbarung ist es, bessere Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie bzw. Privatleben und Beruf zu schaffen und Flexibilisierungspotenziale auszuschöpfen. Gleichzeitig geht es um die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Dienstbetriebes in besonderen Situationen wie etwa in Pandemiezeiten. Reduzierte Fahrtzeiten sind aus ökologischen Gründen ein wünschenswerter Begleitaspekt.

Um diese Ziele zu erreichen legen MAV und Dienstgeber Rahmenbedingungen für die Tätigkeit an wechselnden Orten außerhalb der Arbeitsstätte oder in der Wohnung der Mitarbeitenden fest. 

§ 1 Geltungsbereich
Die Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeitenden im Sinne des § 3 Abs. 1 MAVO.

§ 2 Begriffsbestimmung
Die Arbeitsleistung der/des Mitarbeitenden ist in der Regel an dem vom Dienstgeber festgelegten dienstliche Arbeitsplatz zu erbringen. Diese Vereinbarung regelt die Ausnahmetatbestände „Mobiles Arbeiten“ und die Tätigkeit im „Home-Office“.

Mobiles Arbeiten
Unter Verwendung mobiler Endgeräte wird die Arbeitsleistung zeitweise ortsflexibel, an typischerweise wechselnden Orten außerhalb der dienstlichen Arbeitsstätte erbracht.

Home-Office
Die Arbeitsleistung wird (teilweise) regel- bzw. planmäßig an einem festen (häuslichen) Arbeitsplatz außerhalb der dienstlichen Arbeitsstätte erbracht.

§ 3 Voraussetzungen für Mobiles Arbeiten / Home-Office
(1) Die Möglichkeit mobil oder im Home-Office zu arbeiten besteht, soweit die Leistungserbringung auch an einem anderen Ort als dem üblichen, dienstlichen Arbeitsplatz erfolgen kann. Die Tätigkeit ist für mobile Arbeit oder einen Arbeitsplatz im Home-Office geeignet, wenn sie ohne große Einschränkung ortsunabhängig durchgeführt werden kann.

(2) Für die Tätigkeit im Home-Office muss ein geeigneter funktionsgerechter Arbeitsplatz zur Verfügung stehen, der an eine Internetverbindung mit ausreichender Geschwindigkeit angeschlossen ist. 

(3) Es besteht weder eine Verpflichtung noch ein Anspruch von Mitarbeitenden auf einen mobilen Arbeitsplatz bzw. einen Arbeitsplatz im Home-Office. 

(4) Die Dauer, zeitlicher Umfang, sowie zeitliche Lage der mobilen oder häuslichen Arbeitszeit werden in einer Vereinbarung (Zusatzvereinbarung zum Dienstvertrag) zwischen der/dem Mitarbeitenden und Dienstgeber festgelegt. Die Verteilung der betrieblichen und mobilen bzw. häuslichen Arbeitszeit muss dem Aufgabenbereich der/des Mitarbeitenden angemessen Rechnung tragen. Die Zusatzvereinbarung wird auf Antrag der/des Mitarbeitenden oder auf Anregung der/des Vorgesetzten abgeschlossen.

§ 4 Verfahren
(1) Der Antrag auf einen mobilen Arbeitsplatz bzw. einen Arbeitsplatz im Home-Office wird in Textform gestellt. Die/Der Vorgesetzte entscheidet nach Abstimmung mit (…) innerhalb von (…) nach Antragstellung über den Antrag nach billigem Ermessen. Im Falle einer beabsichtigten Ablehnung ist der Antrag und der Grund für seine Ablehnung mit der/dem betreffenden Mitarbeitenden zu erörtern. Zu diesem Gespräch kann auf Wunsch der/des Mitarbeitenden ein Mitglied der MAV hinzugezogen werden. Wird der Antrag abgelehnt, bedarf es einer Begründung in Textform. 

(2) Die Entscheidung für einen Arbeitsplatz im Home-Office sollte insbesondere dann positiv ausfallen, wenn der Antrag einer vorübergehenden Überbrückung familiärer oder persönlicher Engpässe dient und keine dringenden dienstlichen oder betrieblichen Belange entgegenstehen.  

§ 5 Arbeitsmittel
(1) Die notwendigen Arbeitsmittel und technische Unterstützung für mobiles Arbeiten oder für einen Home-Office Arbeitsplatz werden für die Zeit, für die eine Zusatzvereinbarung zum Dienstvertrag gemäß § 3 Abs. 4 abgeschlossen wurde, vom Dienstgeber zur Verfügung gestellt.[footnoteRef:1] Die überlassenen Arbeitsmittel dürfen ausschließlich zu betrieblichen Zwecken genutzt werden. Sie dürfen Dritten gegenüber nicht zugänglich gemacht werden. Die/der Mitarbeitende hat dafür Sorge zu tragen, dass die überlassenen Arbeitsmittel vor dem Zugriff durch Dritte geschützt sind. Passwörter und Zugangswege zum Datennetz des Dienstgebers dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.  [1:  Ausdrücklich empfehlen können wir nur den Abschluss einer Dienstvereinbarung bei der die mobile Tätigkeit oder die Arbeit im Home-Office unter Verwendung vom Dienstgeber zur Verfügung gestellter Ausstattung erfolgt. Sollten Sie den Abschluss einer Dienstvereinbarung planen, bei der private Endgeräte der Mitarbeitenden zum Einsatz kommen, wenden Sie sich an die Geschäftsstelle. Wir unterstützen Sie bei dem Abschluss einer Dienstvereinbarung, die auf die technischen Vorgaben in Ihrer Einrichtung zugeschnitten ist. Bei der Nutzung privater Endgeräte (Bring Your Own Device) müssen zahlreiche Folgeprobleme bedacht werden, die einer zusätzlichen Regelung bedürfen. Eine solche Dienstvereinbarung sollte mit IT - Spezialisten und dem Datenschutzbeauftragten entwickelt werden. Die Rechtsgrundlage der DV ist für diesen Bereich schwerpunktmäßig § 38 Abs. 1 Nr. 11 MAVO (Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen). In diesem Zusammenhang sind weiterreichende Regelungen zur Nutzung privater Endgeräte erforderlich um dem DG Möglichkeiten einzuräumen, technische und organisatorische Vorgaben hinsichtlich der Datenverarbeitung auf privaten Endgeräten aufzustellen und diese auch durchzusetzen. Dabei spielen technische, datenschutzrechtliche aber auch urheberrechtliche Fragen eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt muss eine angemessene finanzielle Kompensation für die Nutzung privater Endgeräte geprüft und ggf. verhandelt werden.] 


(2) Werden erforderliche Arbeitsmittel in Absprache mit dem Dienstgeber von den Mitarbeitenden selbst beschafft, so wird der Aufwand gegen Nachweis erstattet. 

(3) Für die anfallenden laufenden Kosten (insbesondere Strom, Internetanschluss, Telefon) am Arbeitsplatz im Home-Office trägt der Dienstgeber eine pauschalierte Kostenerstattung in Höhe von … € bezogen auf einen Vollzeit-Arbeitsplatz im Home-Office. Die Pauschale wird je nach Umfang der Tätigkeit im Home-Office anteilig ermittelt.

(4) Die/der Mitarbeitende ist verpflichtet, dem Dienstgeber unverzüglich über technische Störungen und Schäden an den überlassenen Arbeitsmitteln zu unterrichten.

§ 6 Benachteiligungsverbot
Mitarbeitende dürfen durch die Vereinbarung über eine Arbeitsstelle außerhalb der dienstlichen Arbeitsstätte nicht benachteiligt werden. Das Benachteiligungsverbot gilt für alle Ansprüche aus dem Dienstverhältnis. 

§ 7 Arbeitszeit
(1) Die bisherige individuelle regelmäßige Arbeitszeit sowie deren Lage wird durch die Anwendung dieser Dienstvereinbarung nicht verändert. Ferner gelten die arbeitsrechtlichen Bestimmungen aus Gesetz und aus der AVO/den AVR Caritas, sowie zusätzlich abgeschlossene Dienstvereinbarungen. 

(2) Der Umfang und die Lage mobiler Arbeit bzw. der Tätigkeit im Home-Office wird zwischen der/dem Mitarbeitendem und dem Dienstgeber unter Berücksichtigung betrieblicher Erfordernisse und persönlicher Interessen der/des Mitarbeitenden gemäß § 3 Abs. 4 gesondert vereinbart.

(3) Die/Der Mitarbeitende ist verpflichtet, innerhalb eines zu vereinbarenden Zeitraums für dienstliche Kommunikation zu internen und externen Ansprechpartnern zur Verfügung zu stehen. Bei fehlender Vereinbarung gelten im Zweifel die bisherigen Vereinbarungen zur Erreichbarkeit fort.

(4) Erforderliche Präsenszeiten am dienstlichen Arbeitsplatz sind bei der Festlegung der mobilen oder häuslichen Arbeitszeit zu berücksichtigen. Der Dienstgeber kann in begründeten Fällen mit einer rechtzeitigen Ankündigung die Anwesenheit der/des Mitarbeitenden in der dienstlichen Arbeitsstätte fordern, wenn für diesen Tag ohnehin Arbeitszeit geplant war. Die Weisung des Dienstgebers muss nach billigem Ermessen erfolgen und setzt voraus, dass sie der/dem Mitarbeitenden unter Berücksichtigung seiner Interessen zumutbar ist (§ 106 GewO).

(5) Verhindern technische Defekte bzw. Verbindungsprobleme die Erbringung der Arbeitsleistung außerhalb der dienstlichen Arbeitsstätte nicht unerheblich, so muss die/der Mitarbeitende seinen Vorgesetzte unverzüglich informieren, um das weitere Vorgehen mit ihm abzustimmen.

(6) Die geleistete Arbeitszeit wird vom Mitarbeitenden nach den am dienstlichen Arbeitsplatz geltenden Regelungen erfasst. 

(7) Fahrtzeiten zwischen der dienstlichen Arbeitsstätte und dem Arbeitsplatz im Home-Office gelten nicht als Arbeitszeit oder als Dienstreise. 

§ 8 Arbeitsschutz
Nicht anders wie bei der Tätigkeit am dienstlichen Arbeitsplatz hat der Dienstgeber bei mobiler Arbeit oder der Tätigkeit im Home-Office eine Fürsorgepflicht und Verantwortung für die Sicherheit und die Gesundheit seiner Beschäftigten. Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) findet uneingeschränkt Anwendung. Gemäß § 5 ArbSchG hat der Dienstgeber eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, um zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Der Dienstgeber hat sicherzustellen, dass Mitarbeitende die von den Möglichkeiten dieser Dienstvereinbarung Gebrauch machen, neben den einrichtungsüblichen Pflichtunterweisungen auch über die besonderen Gefährdungslagen bei mobiler Arbeit bzw. bei der Tätigkeit im Home-Office unterwiesen werden. Gleichzeitig sind die Mitarbeitenden gemäß § 15 Abs. 1 ArbschG verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unterweisung des Dienstgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen. Je nach zugrundeliegender Vereinbarung zwischen Dienstgeber und der/dem Mitarbeitendem (Mobiles Arbeiten oder Home-Office) kann der Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung ein unterschiedlicher Focus zugrunde liegen. 

§ 9 Datenschutz
Die datenschutzrechtlichen Vorgaben, die in der dienstlichen Arbeitsstätte zur Anwendung kommen, sind auch im Rahmen der mobilen Tätigkeit, sowie am Arbeitsplatz im Home-Office zu beachten. Der Dienstgeber erstellt unter Mitwirkung der/des Datenschutzbeauftragten und der Mitarbeitervertretung angepasste Datenschutzkonzepte für diese Arbeitsformen. Die betroffenen Mitarbeitenden erhalten mit der Zusatzvereinbarung zum Dienstvertrag gemäß § 3 Abs. 4 konkrete schriftliche Verhaltensanweisungen in Bezug auf die vereinbarte Arbeitsform.

§ 10 Zutrittsrecht
(1) Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen des Dienstgebers, die Einhaltung der arbeits- sowie datenschutzrechtlicher Vorschriften auch innerhalb des häuslichen Bereichs des Mitarbeitende zu gewährleisten und der Verpflichtung der MAV, die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften zu überprüfen, verpflichtet sich die/der Mitarbeitende, dem Dienstgeber oder einem von ihm Beauftragten sowie einem MAV-Mitglied Zugang zu den Räumlichkeiten des Arbeitsplatzes im Home-Office zu gewähren. Dies gilt auch für Mitarbeitende aller Behörden, die den Arbeitsplatz innerhalb der Einrichtung aufsuchen dürften. 

(2) Der Zugang ist mit der/dem Mitarbeitenden zuvor rechtzeitig abzustimmen und muss innerhalb der arbeitsvertraglichen Arbeitszeit liegen. Sofern Behörden ein Zugangsrecht geltend machen, ist den gesetzlichen Befugnissen der Behörde Rechnung zu tragen. Der Zugang ist begrenzt auf den Arbeitsplatz im Home-Office einschließlich zugehöriger Einrichtungen, etwa Internetanschluss und auf das unbedingt Erforderliche zu beschränken. Die Gefährdungsanalyse nach dem Arbeitsschutzgesetz ist möglichst mithilfe von Fragebögen und Lichtbildern oder Videoaufzeichnungen durchzuführen.

(3) Für Personen, die mit der/dem Mitarbeitenden in häuslicher Gemeinschaft leben, stellt die/der Mitarbeitende das Einverständnis mit dem vereinbarten Zutrittsrecht sicher und weist dieses auf Verlangen des Dienstgebers schriftlich nach. 

§ 11 Haftung
(1) Die Haftung der/des Mitarbeitenden für alle in Zusammenhang mit den Räumlichkeiten des Arbeitsplatzes im Home-Office entstehenden Schäden inklusive Folgeschäden unterliegen den gleichen Regeln wie in der betrieblichen Arbeitsstätte. 

(2) Bei Schäden, die von berechtigten Besuchern oder von Personen verursacht werden, die in häuslicher Gemeinschaft mit der/dem Mitarbeitenden leben, gelten Haftungsregelungen gegenüber Mitarbeitenden nach AVO/AVR entsprechend. 

(3) Verlangt der Dienstgeber einen Versicherungsschutz, durch den Beschädigungen und der Verlust der überlassenen Arbeitsmittel abgedeckt werden, hat er die Kosten dafür zu tragen.

§ 12 Unfallschutz
Mitarbeitende, die mobil oder im Home-Office tätig sind, stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung entsprechend der jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

§ 13 Beteiligung der Mitarbeitervertretung
Die MAV wird vierteljährlich, jeweils zum Quartalsende, schriftlich unter Angabe der Namen der Mitarbeitenden, des jeweiligen Tätigkeitsbereiches sowie des Beginns und ggf. Beendigung mobiler Arbeit bzw. der Tätigkeit im Home-Office unterrichtet. 

§ 14 Beendigung mobiler Arbeit bzw. der Tätigkeit im Home-Office
(1) Die Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 kann von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von … zum Monatsende schriftlich gekündigt werden mit der Folge, dass die/der Mitarbeitende vollständig an seinen dienstlichen Arbeitsplatz zurückkehrt. Der Dienstgeber kann diese Kündigung nur aus dringenden betrieblichen Gründen aussprechen. 

(2) Daneben kann die Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 jederzeit aus einem wichtigen Grund schriftlich gekündigt werden. Ein wichtiger Grund auf Seiten des Dienstgebers liegt insbesondere vor, wenn die/der Mitarbeitende das der Zusatzvereinbarung zugrundeliegende besondere Vertrauensverhältnis missbraucht.

(3) Der zugrundeliegende Dienstvertrag wird von der Kündigung der Zusatzvereinbarung nicht berührt.

(4) Die Vereinbarung nach gemäß § 3 Abs. 4 ist tätigkeitsgebunden. Übernimmt die/der Mitarbeitende dauerhaft eine andere Arbeitsaufgabe oder Funktion, endet die Vereinbarung im Falle der Kündigung zum Zeitpunkt des Wechsels. Für die neue Tätigkeit kann eine neue Zusatzvereinbarung geschlossen werden, sofern die Voraussetzungen gemäß § 3 Abs.1 erfüllt sind. 

§ 15 Geltungsdauer, Kündigung
(1) Diese Dienstvereinbarung tritt zum … in Kraft. Sie kann von beiden Seiten mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

(2) Nach der Kündigung sind Verhandlungen über eine neue Dienstvereinbarung unverzüglich aufzunehmen. Bis zu deren Abschluss wirkt die gekündigte Dienstvereinbarung nach.

§ 16 Schlussbestimmungen 
(1) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung berührt nicht die Wirksamkeit der Dienstvereinbarung im Ganzen. Sollte eine Bestimmung dieser Dienstvereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, sind Dienstgeber und Mitarbeitervertretung verpflichtet die gesetzlich zulässige Bestimmung zu vereinbaren, die dem mit der unwirksamen Bestimmung gewollten am nächsten kommt. Dasselbe gilt für den Fall der vertraglichen Lücke.

(2) Sollten sich die dieser Dienstvereinbarung zugrunde liegenden tatsächlichen oder rechtlichen Bedingungen grundlegend ändern, so werden Dienstgeber und Mitarbeitervertretung unverzüglich in Verhandlungen treten mit dem Ziel, die Dienstvereinbarung an die geänderten Bedingungen anzupassen.
